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► Nr.  VO/2018/05665
öffentlich

Lübeck, 15.01.2018
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.102 - Logistik, Statistik und Wahlen

Bearbeitung: Hildegund Schröter (E-Mail: hildegund.schroeter@luebeck.de Telefon: 122-
7312)

15. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung
14. Änderung der Entgeltordnung für besondere Leistungen der 
Hansestadt Lübeck
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

31.01.2018 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
20.02.2018 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
22.02.2018 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die als Anlage 1 beigefügte 15. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung 
und die als Anlage 2 beigefügte 14. Satzung zur Änderung der Entgeltordnung für besondere 
Leistungen der Hansestadt Lübeck werden beschlossen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Alle Bereiche der Hansestadt Lübeck
Änderungen, Anregungen und Hinweise sind 
in die Vorlage eingearbeitet.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
Begründung: Keine Relevanz gem. Handlungsleitfaden

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch: Gemeindeordnung

Finanzielle Auswirkungen: Nein
X Ja. Größenordnungen sind im Einzelnen 

nicht festlegbar (s. Begründung)

Begründung:
Die Bürgerschaft hat im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses die Verwaltung aufgefor-
dert, die Gebühren- und Entgelttarife regelmäßig, d.h. jährlich auf ihren Kostendeckungs-
grad zu überprüfen. Die Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Lübeck und die Ent-
geltordnung für besondere Leistungen der Hansestadt Lübeck wurden zuletzt mit Datum vom 
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24.02.2017 geändert. Für einige Bereiche hat sich die Notwendigkeit einer Anpassung erge-
ben. Die Änderungen sind in die 15. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensat-
zung und in die 14. Änderung der Allgemeinen Entgeltordnung für besondere Leistungen ein-
gearbeitet und werden nachstehend näher erläutert.
Verwaltungsgebührensatzung
Wirtschaft und Liegenschaften
Zu Ziff. 6.
Eine Anpassung im Hinblick auf den Kostendeckungsgrad wurde erforderlich.
Gesundheitsamt
Zu Ziff. 11.2., 11.6., 12.3., 12.4.
Eine Anpassung im Hinblick auf den Kostendeckungsgrad wurde erforderlich.
Kurbetrieb Travemünde
Zu Ziff. 15.
Eine Anpassung im Hinblick auf den Kostendeckungsgrad wurde erforderlich.
Entsorgungsbetriebe
Zu Ziff. 21. und 22.
Eine Anpassung im Hinblick auf den Kostendeckungsgrad wurde erforderlich. 

Entgeltordnung
Logistik, Statistik und Wahlen
Zu Ziff. 1. a)
Aufgrund gestiegener Druckkosten ist eine Anpassung im Hinblick auf den Kostendeckungs-
grad erforderlich.
Zu Ziff. 1. c)
Der Basispreis für ein Straßenverzeichnis wurde in einem einheitlichen deutschlandweiten 
Preismodell der KOSIS-Gemeinschaft Kommunalstatistik festgelegt.
Zu Ziff. 2. a)
Die Tarifnr. wurde neu formuliert. Eine Anpassung im Hinblick auf den Kostendeckungsgrad 
wurde erforderlich.
Zu Ziff. 2. b) und c)
Eine Anpassung im Hinblick auf den Kostendeckungsgrad wurde erforderlich. 
Zu Ziff. 3.
Eine Anpassung im Hinblick auf den Kostendeckungsgrad wurde erforderlich. 
Zu alt Ziff. 4 streichen
Die Tarifnr. „Verleih von Wahlurnen“ ist zu streichen. Die Leistung wird nicht mehr erbracht. 
Der Aufwand für die Bereitstellung der Wahlurnen steht in keinem Verhältnis zu den erzielten 
Einnahmen. 
Wirtschaft und Liegenschaften
Zu Ziff. 8.1.-8.8.
Eine Anpassung im Hinblick auf den Kostendeckungsgrad wurde erforderlich.
Gesundheitsamt
Zu alt  Ziff. 10. Und 11.
Die Tarifnr. „Durchführung einer angeordneten Desinfektion“ und „Durchführung von Schäd-
lingsbekämpfung“ sind zu streichen, da die Leistungen nicht mehr vom Gesundheitsamt an-
geboten werden.
Archiv
Zu Ziff. 21.
Die Formulierung wurde aktualisiert. Eine Anpassung im Hinblick auf den Kostendeckungs-
grad wurde erforderlich.
Zu Ziff. 23.
Eine Anpassung im Hinblick auf den Kostendeckungsgrad wurde erforderlich.
Stadtgrün und Verkehr
Zu Ziff. 27.
Im Rahmen der Anpassung der 13. Entgeltordnung wurde die Tarif-Nr. neu formuliert, um die 
Leistung deutlicher zu beschreiben. Eine Anpassung an den Kostendeckungsgrad wurde er-
forderlich. Durch einen redaktionellen Fehler wurden nicht die neuen Beträge aufgenommen, 
sondern die alten waren weiterhin aufgeführt. Hiermit erfolgt die Korrektur. 
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In den Anlagen 3 und 4 sind die Veränderungen (neu/alt/%) in der Verwaltungsgebühren-
satzung und der Entgeltordnung gegenübergestellt (Synopse).

Anlagen:
Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3

Anlage 4

Bürgermeister  Bernd Saxe
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 Anlage 1 

 15. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensa tzung 
der Hansestadt Lübeck vom xx.xx.2018 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung und der §§ 1 und 5 des Kommunalabgabenge- 
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H., S.27) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 10.04.2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 269) wird die Verwaltungsge-
bührensatzung vom 03.12.2001 (Lübecker Stadtzeitung vom 11.12.2001/08.01.2002) in der 
Fassung der 14. Änderungssatzung vom 24.02.2017 (Lübecker Stadtzeitung vom 07.03.2017) 
nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft am xx.xx.2018 wie folgt geändert: 
  
§§ 1 bis 8  unverändert 
 
1. Teil I und II der Gebührentabelle gemäß § 1 der Verwaltungsgebührensatzung  
    vom 24.02.2017 werden wie folgt geändert bzw. um weitere bereichsspezifische  
    Gebühren ergänzt: 
 
Teil I Bereichsspezifische Gebühren  
 
Tarif-Nr. Gebührentatbestand        EURO 
 

  Fachbereich Bürgermeister  
1.-5.         unverändert 

 
 Fachbereich Wirtschaft und Soziales  

 
 Wirtschaft und Liegenschaften 
 
6. Bescheinigungen über gesetzliche Vorkaufsrechte                76,00 
 gem. §§ 24 BauGB 
  
 Fachbereichsdienste / Öffentliche Rechtsauskunft- und 
 Vergleichsstelle (ÖRA) 
7.-8. unverändert 
 
 Gesundheitsamt  
9.-10. unverändert  
   
11. Bestattungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein 

(BestattG)  
 

11.1. unverändert  
   
11.2. Ausstellung eines Leichenpasses gem. § 11 (5) BestattG 40,00 
   
11.3.-5. unverändert  
   
11.6. Gebühr für die Bearbeitung eines ordnungsrechtlichen  
 Bestattungsfalles gem. § 13 (2) BestattG  
 Grundgebühr für ½ Std. 24,00 
 jede weitere angebrochene ¼ Std. zzgl. 12,00 
   
12. Ärztliche Hilfe durch den Hafen- und Flugärztlichen  Dienst   
12.1.-2. unverändert  
   
12.3. Angeforderter Besuch einer Ärztin/eines Arztes an Sonntagen  
 Grundgebühr je ½ Std 65,00 
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                                                                                                                                  EURO                                                                      

2 

  jede weitere angebrochene ¼ Std. zzgl. 26,00 
   
12.4. Angeforderter Besuch einer Ärztin/eines Arztes an Feiertagen  
 Grundgebühr je ½ Std 69,00 
 jede weitere angebrochene ¼ Std. zzgl. 28,00 
  
 Kurbetrieb Travemünde  
13.-14. unverändert  
   
15. Kassieren der Strandbenutzungsgebühr im Rahmen einer 

Kontrolle 
4,00 

      
 Fachbereich Umwelt, Sicherheit und Ordnung 
16.-18. unverändert 
 
 Entsorgungsbetriebe   
19.-20.     unverändert 
   
21. Schriftliche Auskünfte und Bescheinigungen 
 für Anlieger und sonstige Berechtigte zu  
 Beleihungszwecken o.ä.  
 a) in einfachen Fällen  20,50 
 b) mit mittlerem Schwierigkeitsgrad 41,10 
 c) in schwierigen und/oder komplexen Fällen 72,00 
 
22. Überprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 und Abwassereinleitungen in die öffentlichen Entwässerungs- 

 anlagen der Hansestadt Lübeck 
 Grundgebühr je angefangene Std. 68,70 

 zzgl. Auslagen (Kosten für die Inanspruchnahme Dritter/ 
 Analytikkosten) 

   
 Fachbereich Kultur und Bildung  
23.             unverändert 
 
                   Fachbereich Planen und Bauen 
24.-34.        unverändert 
    
Teil II 
 
Allgemeine Gebühren für alle Bereiche sofern in Tei l I nichts anderes bestimmt ist 
Tarif-Nr. Gebührentatbestand 
35.-43.    unverändert 
 
 
2. Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Lübeck, den xx.xx.2018 
 
 
 
Bernd Saxe 
Bürgermeister 
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Anlage 2 

14. Änderung der Allgemeinen Entgeltordnung für bes ondere  
Leistungen der Hansestadt Lübeck vom xx.xx.2018  

 
Aufgrund des § 28 Nr. 13 der Gemeindeordnung wird die Allgemeine Entgeltordnung für 
besondere Leistungen der Hansestadt Lübeck vom 03.12.2001 (Lübecker Stadtzeitung  
vom 11.12.2001/08.01.2002) in der Fassung der 13. Änderung vom 24.02.2017 (Lübecker 
Stadtzeitung vom 07.03.2017) nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft am xx.xx.2018 
 
1. Teil I und Teil II des Tarifs gemäß Ziffer 1 der Allgemeinen Entgeltordnung für besondere 

Leistungen der Hansestadt Lübeck vom 24.02.2017 werden wie folgt geändert: 
 
Teil I: Bereichsspezifische Entgelte  
  
Tarif-Entgelttatbestand 
Nr.                                EURO 
              
 Fachbereich Bürgermeister 

 
Logistik, Statistik und Wahlen 

1. Statistische Veröffentlichungen/Straßenverzeichnis                                        
 a) Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Lübeck                                            35,00 
 b) Sonderveröffentlichungen                                                                            15,00 
 c) Straßenverzeichnis                                                                                       50,00 
  
2. Statistische Auskünfte 
 a) Grundgebühr für ½ Std.                                                                                   36,00             
      jede weitere angefangene ¼ Std.                                                                   18,00 
 b) Erstellung von statistischen Tabellen                                                                0,10 
     pro Datenfeld, ohne Summenfelder (Berechnung ab 15,00 EUR) 
 c) Kopien DIN A 4                                                                                                  0,80 
  
3. Nachdruck thematischer Karten aus der Statistik 
 a) Format DIN A 0                                                                                              35,00 
 b) Format DIN A 3                                                                                                3,00 
 c) Format DIN A 4                                                                                                0,80 
 
 alt 4. streichen 
  
4.-7. bisher 5.-8., sonst unverändert 
  
   Fachbereich Wirtschaft und Soziales 
 Wirtschaft und Liegenschaften  
   
8. Abgabe privatrechtlicher Erklärungen  
   
8.1. Erteilung von Vorrangseinräumungserklärungen  
 a) Erteilung von Vorrangseinräumungserklärungen 

    nach Aktenlage 
133,00 

 b) Erteilung von Vorrangseinräumungserklärungen 
    mit Beteiligung Dritter 

200,00 

 c) Erteilung von Vorrangseinräumungserklärungen 
     mit Beteiligung Dritter und aufwändiger Recherche 

267,00 

 d)  für jede weitere Vorrangseinräumungserklärung 67,00 
8.2. Erteilung einer Erklärung nach § 91 Abs. 2 ZVG (je Recht) 67,00 
8.3. Erteilung einer Zustimmungserklärung (je Recht) 67,00 
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EURO 

2  

   
8.4. Erteilung einer Pfandhaftentlassung  
 a) ohne Beteiligung Dritter 100,00 
 b) mit Beteiligung Dritter 200,00 
   
8.5. Erteilung einer Zustimmungserklärung zur Neuvalutierung  
 bzw. Abtretung von vorrangigen Grundpfandrechten 100,00 
   
8.6. Erteilung einer Belastungsgenehmigung 100,00 
 (nur bei Vorlage einer vertraglichen Regelung)  
   
8.7. Erteilung einer Vorkaufsrechtsverzichtserklärung  
 (für das rechtsgeschäftliche Vorkaufsrecht)  
 a) ohne Beteiligung Dritter  33,00 
 b) mit Beteiligung Dritter 130,00 
   
8.8. Erteilung einer Löschungsbewilligung ohne Ablösesumme für  
  a) Straßenbaukosten  63,00 
 b) Auflassungs- bzw. Rückauflassungsvormerkungen bei Zeitablauf  
  bzw. Erfüllung der Bauverpflichtung u.ä.  65,00 
 c) Rechte, die gem. Mitteilung Dritter gelöscht werden können 200,00 
    
8.9. Erteilung einer weiteren Löschungsbewilligung der Tarife 8.8. a) - c) ½ des jeweiligen 

Tarifes 
   
8.10. Anfertigung von Lageplänen 20,00 bis 320,00 
 
    Gesundheitsamt 
    alt 10. und 11. streichen 
 
9.    bisher 12., sonst unverändert 
  
    Fachbereich Umwelt, Sicherheit und Ordnung  
10.-15    bisher 13.-18., sonst unverändert 

 
 Fachbereich Kultur und Bildung  

 
 

 Archiv  
16.-20. bisher 19.- 23., sonst unverändert  
   
21. Reproduktionen durch das Archiv  
   
 a) Anfertigung und Bereitstellung von Digitalaufnahmen von  Archivalien  
  - Grundbetrag je Auftrag (max. 100 Aufnahmen)          10,00 
  - je Digitalaufnahme/Scan 0,80 
  - CD-Rom (zzgl. Porto und Verpackung) 1,00 
   
 b) Ausdruck von Digitalaufnahmen  
  - pro Seite s/w DIN A4 1,50 
   
 c) Herstellung einer vergrößerten Kopie von einem vorhandenen   1,50 
  Mikrofilm  
22. bisher 25., sonst unverändert  
   
23. Erlaubnis zum Fotografieren von Archivalien  
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 - Grundbetrag je Auftrag (max. 100 Aufnahmen) 5,00 
 - je Aufnahme 0,20 
   
24. bisher 27., sonst unverändert  
   
   
 Fachbereich Planen und Bauen   
25. bisher 28., sonst unverändert  
   
 Stadtgrün und Verkehr  
26. bisher 29., sonst unverändert  
   
27. Abgabe von Baum- und Strauchschnitt; ausschließlich an   
 Lübecker Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Hansestadt Lübeck:  
 Abschnittholz unterschiedlicher Dicken und Längen, nicht gespalten  
 - LKW frei Haus (Hartholz); m³ lose gekippt      30,00 
 - LKW frei Haus (Weichholz); m³ lose gekippt      20,00 
   
Teil II: 
 
Allgemeine Entgelte für alle Bereiche sofern in Tei l I nichts anderes bestimmt ist. 
 
28.-33.  bisher 31.-36., sonst unverändert 
  
2. Diese Entgeltordnung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Lübeck, den  
 
Bernd Saxe 
Bürgermeister 
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 15. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensa tzung 
der Hansestadt Lübeck vom xx.xx.2018 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung und der §§ 1 und 5 des Kommunalabgabenge- 
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H., S.27) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 10.04.2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 269) wird die Verwaltungsge-
bührensatzung vom 03.12.2001 (Lübecker Stadtzeitung vom 11.12.2001/08.01.2002) in der 
Fassung der 14. Änderungssatzung vom 24.02.2017 (Lübecker Stadtzeitung vom 07.03.2017) 
nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft am xx.xx.2018 wie folgt geändert: 
  
§§ 1 bis 8  unverändert 
 
1. Teil I und II der Gebührentabelle gemäß § 1 der Verwaltungsgebührensatzung  
    vom 24.02.2017 werden wie folgt geändert bzw. um weitere bereichsspezifische  
    Gebühren ergänzt: 
 
Teil I Bereichsspezifische Gebühren  
 
Tarif-Nr. Gebührentatbestand        EURO 

                                                                                                     neu   alt    (+ / - %) 
 
 Fachbereich Bürgermeister  
1.-5.         unverändert 

 
 Fachbereich Wirtschaft und Soziales  

 
 Wirtschaft und Liegenschaften 
 
6. Bescheinigungen über gesetzliche Vorkaufsrechte           76,00   66,00 (+15,1) 
 gem. §§ 24 BauGB 
  
 Fachbereichsdienste / Öffentliche Rechtsauskunft- und 
 Vergleichsstelle (ÖRA) 
7.-8. unverändert 
 
 Gesundheitsamt 
9.-10. unverändert 
  
11. Bestattungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein 

(BestattG)  
11.1 unverändert 
   
11.2. Ausstellung eines Leichenpasses gem. § 11 (5) BestattG 40,00   39,00   (+2.6) 
  
11.3.-5. unverändert  
  
11.6. Gebühr für die Bearbeitung eines ordnungsrechtlichen 
 Bestattungsfalles gem. § 13 (2) BestattG 
 Grundgebühr für ½ Std. 24,00   24,00   ( -,- ) 
 jede weitere angebrochene ¼ Std. zzgl. 12,00   11,75   (+2,1) 
   
12. Ärztliche Hilfe durch den Hafen- und Flugärztlichen  Dienst  
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2 

12.1.-2. unverändert 
  
12.3. Angeforderter Besuch einer Ärztin/eines Arztes an Sonntagen 
 Grundgebühr je ½ Std 65,00   64,00   (+1,6) 
  jede weitere angebrochene ¼ Std. zzgl. 26,00   26,00   ( -,- ) 
  
12.4. Angeforderter Besuch einer Ärztin/eines Arztes an Feiertagen 
 Grundgebühr je ½ Std 69,00   68,00   (+1,5) 
 jede weitere angebrochene ¼ Std. zzgl. 28,00   28,00   ( -,- ) 
  
 Kurbetrieb Travemünde 
13.-14. unverändert 
  
15. Kassieren der Strandbenutzungsgebühr im Rahmen einer 

Kontrolle 
 4,00     3,00    (+33,3) 

      
 Fachbereich Umwelt, Sicherheit und Ordnung 
16.-18. unverändert 
 
 Entsorgungsbetriebe   
19.-20.     unverändert 
   
21. Schriftliche Auskünfte und Bescheinigungen 
 für Anlieger und sonstige Berechtigte zu  
 Beleihungszwecken o.ä.  
 a) in einfachen Fällen                                                                          20,50   19,90   (+3,0) 
 b) mit mittlerem Schwierigkeitsgrad                                                     41,10   39,90   (+3,0) 
 c) in schwierigen und/oder komplexen Fällen                                     72,00    69,80   (+3,1) 
 
22. Überprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 und Abwassereinleitungen in die öffentlichen Entwässerungs- 

 anlagen der Hansestadt Lübeck 
 Grundgebühr je angefangene Std.                                                      68,70   67,10   (+2,4) 

 zzgl. Auslagen (Kosten für die Inanspruchnahme Dritter/ 
 Analytikkosten) 

   
 Fachbereich Kultur und Bildung  
23.             unverändert 
 
                   Fachbereich Planen und Bauen 
24.-34.        unverändert 
    
Teil II 
 
Allgemeine Gebühren für alle Bereiche sofern in Tei l I nichts anderes bestimmt ist 
Tarif-Nr. Gebührentatbestand 
35.-43.    unverändert 
 
2. Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
Lübeck, den xx.xx.2018 
 
Bernd Saxe 
Bürgermeister 
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14. Änderung der Allgemeinen Entgeltordnung für bes ondere  

Leistungen der Hansestadt Lübeck vom xx.xx.2018  
 
Aufgrund des § 28 Nr. 13 der Gemeindeordnung wird die Allgemeine Entgeltordnung für 
besondere Leistungen der Hansestadt Lübeck vom 03.12.2001 (Lübecker Stadtzeitung  
vom 11.12.2001/08.01.2002) in der Fassung der 13. Änderung vom 24.02.2017 (Lübecker 
Stadtzeitung vom 07.03.2017) nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft am xx.xx.2018 wie 
folgt geändert: 
 
1. Teil I und Teil II des Tarifs gemäß Ziffer 1 der Allgemeinen Entgeltordnung für besondere 

Leistungen der Hansestadt Lübeck vom 24.02.2017 werden wie folgt geändert: 
 
Teil I: Bereichsspezifische Entgelte 
  
Tarif-Entgelttatbestand 
Nr.                            EURO 

        neu         alt      (+ / - %) 
Fachbereich Bürgermeister 

  
Logistik, Statistik und Wahlen 

1. Statistische Veröffentlichungen/Straßenverzeichnis                                        
 a) Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Lübeck                       35,00     15,00        ( -,- ) 
 b) Sonderveröffentlichungen                                                       15,00     15,00        ( -,- ) 
 c) Straßenverzeichnis                                                                 50,00     30,00      (+133,3) 
  
2. Statistische Auskünfte 
 a) Grundgebühr für ½ Std.                                                          36,00                      neu 
      jede weitere angefangene ¼ Std.                                          18,00                      neu 
 b) Erstellung von statistischen Tabellen                                          0,10       0,05       (+100 ) 
     pro Datenfeld, ohne Summenfelder  
     (Berechnung ab 15,00 EUR) 
 c) Kopien DIN A  4                                                                           0,80       0,50       (+60 ) 
  
3. Nachdruck thematischer Karten aus der Statistik 
 a) Format DIN A 0                                                                     35,00      28,00       (+25 ) 
 b) Format DIN A 3                                                                       3,00        2,00       (+50 ) 
 c) Format DIN A 4                                                                       0,80        0,50       (+60 ) 
  
 
  Logistik, Statistik und Wahlen / Bürgermeisterkanzlei 
 alt 4. streichen 
  
4.-7. bisher 5.-8., sonst unverändert 
  
  Fachbereich Wirtschaft und Soziales 
 Wirtschaft und Liegenschaften 
   
8. Abgabe privatrechtlicher Erklärungen  
   
8.1. Erteilung von Vorrangseinräumungserklärungen  
 a) Erteilung von Vorrangseinräumungserklärungen 

    nach Aktenlage 
 133,00     132,00      (+0,8 ) 

 b) Erteilung von Vorrangseinräumungserklärungen 
    mit Beteiligung Dritter 

 200,00     197,00      (+1,5 ) 

 c) Erteilung von Vorrangseinräumungserklärungen  267,00     263,00      (+1,5 ) 
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     mit Beteiligung Dritter und aufwändiger Recherche 
 d)  für jede weitere Vorrangseinräumungserklärung  67,00         66,00     (+1,5 ) 
   
8.2. Erteilung einer Erklärung nach § 91 Abs. 2 ZVG (je Recht)  67,00         66,00     (+1,5 ) 
   
8.3. Erteilung einer Zustimmungserklärung (je Recht)  67,00         66,00     (+1,5 ) 
   
8.4. Erteilung einer Pfandhaftentlassung  
 a) ohne Beteiligung Dritter 100,00        99,00      (+1,0 ) 
 b) mit Beteiligung Dritter 200,00      197,00      (+1,5 ) 
   
8.5. Erteilung einer Zustimmungserklärung zur Neuvalutierung  
 bzw. Abtretung von vorrangigen Grundpfandrechten 100,00        99,00      (+1,5 ) 
   
8.6. Erteilung einer Belastungsgenehmigung 100,00        99,00      (+1,5 ) 
 (nur bei Vorlage einer vertraglichen Regelung)  
   
8.7. Erteilung einer Vorkaufsrechtsverzichtserklärung  
 (für das rechtsgeschäftliche Vorkaufsrecht)  
 a) ohne Beteiligung Dritter   33,00        32,00      (+3,1 ) 
 b) mit Beteiligung Dritter 130,00      127,00      (+2,4 ) 
   
8.8. Erteilung einer Löschungsbewilligung ohne Ablösesumme 

für 
 

  a)   Straßenbaukosten  63,00         63,00       ( -,- ) 
 b)   Auflassungs- bzw. Rückauflassungsvormerkungen bei  
       Zeitablauf bzw. Erfüllung der Bauverpflichtung u.ä.  65,00         63,50      (+1,5 ) 
 c)   Rechte, die gem. Miteilung Dritter gelöscht werden    200,00      197,00      (+2,4 ) 
       können  
    
8.9. Erteilung einer weiteren Löschungsbewilligung der  

Tarife 8.8. a) - c) 
½ des         ½ des      ( -,- ) 
 jeweiligen   jeweiligen 
 Tarifes        Tarifes 

   
8.10. Anfertigung von Lageplänen 20,00           20,00      ( -,- ) 

bis 320,00   bis 320,00 
 
    Gesundheitsamt 
    alt 10. und 11. streichen 
 
9.    bisher 12., sonst unverändert 
  
      
    Fachbereich Umwelt, Sicherheit und Ordnung  
10.-15.    bisher 13.-18., sonst unverändert 

 
 Fachbereich Kultur und Bildung  

 
 

 Archiv  
16.-20. bisher 19.- 23., sonst unverändert  
   
21. Reproduktionen durch das Archiv  
  
 a) Anfertigung und Bereitstellung von Digitalaufnahmen 

   von Archivalien 
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3  

  - Grundbetrag je Auftrag (max. 100 Aufnahmen) 10,00      10,00          ( -,- )       
  - je Digitalaufnahme/Scan   0,80        0,50         (+60 ) 
  - CD-Rom (zzgl. Porto und Verpackung)   1,00       1,00           ( -,- ) 
  
 b) Ausdruck von Digitalaufnahmen 
  - pro Seite s/w DIN A4   1,50       1,50           ( -,- ) 
  
 c) Herstellung einer vergrößerten Kopie von einem    1,50       1,50           ( -,- ) 
  vorhandenen Mikrofilm 
   
22. bisher 25., sonst unverändert  
   
23. Erlaubnis zum Fotografieren von Archivalien  
 - Grundbetrag je Auftrag (max. 100 Aufnahmen)  5,00         5,00         ( -,- ) 
 - je Aufnahme  0,20         0,10        (+100 ) 
   
24. bisher 27., sonst unverändert  
   
   
 Fachbereich Planen und Bauen   
25. bisher 28., sonst unverändert  
   
 Stadtgrün und Verkehr  
26. bisher 29., sonst unverändert  
   
27. Abgabe von Baum- und Strauchschnitt; ausschließlich an   
 Lübecker Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Hansestadt 

Lübeck: 
 

 Abschnittholz unterschiedlicher Dicken und Längen, nicht 
gespalten 

 

 - LKW frei Haus (Hartholz); m³ lose gekippt 30,00    50,00     Korrektur        
 - LKW frei Haus (Weichholz); m³ lose gekippt 20,00    80,00     Korrektur 
 
Teil II: 
 
Allgemeine Entgelte für alle Bereiche sofern in Tei l I nichts anderes bestimmt ist. 
 
28.-33.  bisher 31.-36., sonst unverändert 
  
2. Diese Entgeltordnung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Lübeck, den  
 
Bernd Saxe 
Bürgermeister 
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